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Kleine Anfrage

des Abgeordneten Dr. Trutz Graf Kerssenbrock (CDU)

und

Antwort

der Landesregierung – Minister für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft

Bio-Kraftwerk im Elmshorner Hafen

1. Ist der Landesregierung bekannt, dass die Stadt Elmshorn den Bau eines Bio-
Kraftwerkes plant? Wenn ja, ist bereits ein Genehmigungsverfahren anhängig?

Auf Nachfrage haben die Stadtwerke Elmshorn mitgeteilt, dass sie derzeit prü-
fen, ob der Bau und der Betrieb eines Biomasse-Kraftwerkes durchführbar sind.

Gespräche der Stadt Elmshorn mit dem Staatlichen Umweltamt Itzehoe als Ge-
nehmigungsbehörde für den zu stellenden immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsantrag hat es noch nicht gegeben. Ein Antrag liegt der Genehmigungs-
behörde nicht vor.

2. Wenn Frage 1) mit ja beantwortet wird:

a) wie ist der Stand eines des Genehmigungsverfahrens? Wird ein Planfeststel-
lungsverfahren durchgeführt bzw. durchgeführt werden müssen?

 b) sind der Landesregierung Untersuchungen bekannt, die zum energiepoliti-
schen Bedarf für ein solches Kraftwerk, zur Rentabilität und Wettbewerbsfähig-
keit einer solchen Anlage durchgeführt worden sind? Wenn ja, mit welchen Er-
gebnissen?
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 c) wäre eine eventuell nach derartigen gutachtlichen Untersuchungen gegebene
Wettbewerbsfähigkeit ohne eine unbegrenzte Fortdauer der Einspeisevergütung
nach EEG immer noch vorhanden?

 d) trifft es zu, dass das geplante Kraftwerk auch mit als Sonderabfall zu behan-
delndem Altholz als Brennstoff versorgt werden soll? Welche Stoffe als Brenn-
material sollen zugelassen werden?

 e) hält die Landesregierung den in Aussicht genommenen Standort am Elmshor-
ner Hafen – mitten im Stadtgebiet – für geeignet als Standort eines Kraftwerkes
u.a. mit einem 45 m hohen Schornstein?

 

 Siehe Antwort zu Frage1.

 
Die weiteren Fragen können in dem gegebenen Planungsstadium nicht beant-
wortet werden.

3. Ist der Landesregierung bekannt, welches Investitionsvolumen durch den Kraft-
werksbau ausgelöst wird und wer dieses finanzieren soll/will? Wird sich das
Land an einem solchen Vorhaben beteiligen? Wenn ja, in welcher Höhe?

Die Finanzierung des geplanten Vorhabens ist der Landesregierung nicht be-
kannt. Aussagen über Förderungen sind im derzeitigen Planungsstadium nicht
möglich.


